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Gemäßheit derselben Gesetze den Visitationen der Bezirksschul¬
inspectoren, welche in ihren Berichten über die Volksschulen
auch auf das Vorhandensein und die Benützung der Volksschul¬
bibliotheken Rücksicht zu nehmen haben. (U. M. E. 18. Mai 1869,
Z. 140 Pr., und 15. Dec. 1871, Z. 2802.) Insbesondere haben
dieselben die Kataloge der Schülerbibliotheken, erforderlichen-
falles mit Zuziehung und Beihilfe bewährter Fachmänner, zu
revidieren, die als ungeeignet befundenen Bücher sofort auszu¬
scheiden und die Anzeige hierüber beim Bezirksschulräte zum
Zwecke der weiteren Amtshandlung gegen die schuldtragenden
Lehrpersonen zu erstatten. Die aus den Schülerbibliotheken als
zweckwidrig ausgeschiedenen Bücher sind durch den Bezirks¬
schulrath an den Landesschulrath abzuliefern, wo dieselben
deponiert werden. (U. M. E. 12. Juli 1875, Z. 315.)

Statistische Bibliotlieksausweise. Bei den statistischen Auf¬
nahmen der Volksschulen ist an jeder Volksschule der Bestand
einer Schulbibliothek zu constatieren und die Zahl der Bände
der Bibliothek anzugeben. (U. M. E. 3. April 1875, Z. 4162.)Local-Lehrerbibliotheken. An manchen Volksschulen bestehen
zunächst zum Gebrauche der Lehrer noch Lo'cal-Lehrerbiblio-
theken, welche von den betreffenden Lehrkörpern allein oder
durch Unterstützung der Schulgemeinden oder durch Schulfreunde
errichtet wurden und allmählig erweitert werden. Für solche
Local-Lehrerbibliotheken gelten, wenn sie mit einer Volksschul¬
bibliothek vereinigt sind, in Hinsicht auf die Bibliotheksleitung
und Verwaltung, die Katalogisierung, Aufstellung, Aufbewahrung
und Veräußerung der Bücher die für die Volksschulbibliotheken
gütigen Ministerial-Anordnungen vom Jahre 1871 und können
aus denselben auch Bücher an die Mitglieder der Schulgemeinde
entlehnt werden, wenn dadurch die Interessen der Lehrkörper
nicht beeinträchtigt werden. (U. M. E. 15. Dec. 1871, Z. 2802,
A, § 16.)

Über die weitere Einrichtung dieser Bibliotheken handelt
der Abschnitt S. 20.
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